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RS OGH 1992/4/8 3Ob128/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1992

Norm

EO §331 Abs1 A

Rechtssatz

Das Gebot an den Verp3ichteten, sich jeder Verfügung über das Recht zu enthalten, ist in der bloßen Bewilligung der

Pfändung nicht enthalten. Die Pfändung setzt vielmehr die Erlassung und Zustellung eines solchen Gebotes voraus.

Entscheidungstexte

3 Ob 128/91
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